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Öffentliche Veranstaltungen  
ohne Störungen von Rechtsextremen

Vorbereitung der Veranstaltung

� Sich selbst Klarheit über Ziel und Zielgruppe der Veranstaltung verschaffen.
� Rechtsextreme bereits in der Einladung zur Veranstaltung (Flyer, Plakate, Briefe) ausschließen.
� Bereits im Vorfeld öffentlicher politischer Veranstaltungen immer den Kontakt zur Polizei/Versammlungsbehörde 

suchen und Strategien (Sicherheitspartnerschaft) besprechen.
� Die Versammlungsleitung sollte immer darauf bestehen, dass Polizei vor Ort ist, um die Versammlung zu schützen.
� Immer einen Ordnungsdienst organisieren und dafür sorgen, dass dieser örtliche, aber auch überregional agierende 

Rechtsextreme erkennt.
� Security-Unternehmen (sofern eines gebucht werden soll) immer sorgfältig aussuchen, um nicht Rechtsextreme 

(engagieren sich oft in Security-Unternehmen) mit dieser Aufgabe zu betrauen.
� Den Eingangsbereich rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn mit einer ausreichenden Anzahl von Ordner/innen beset-

zen.
� Teilnehmende aus den eigenen Kreisen sollten gebeten werden, schon eher als of�ziell bekannt gegeben zur Veran-

staltung zu erscheinen.
� Das Eindringen von nicht erwünschten Personen verhindern � gewaltfrei, aber konsequent.
� Nicht erwünschten Personen Hausverbote aussprechen.

Durchführung der Veranstaltung

� Klare und transparente Diskussionsregeln aufstellen
 - Antidiskriminierungsregel werden festgelegt
 - Sprecher/innen stellen sich kurz vor und fassen sich kurz
 - Alle lassen einander ausreden
� Zu Beginn der Veranstaltung festlegen, ob fotogra�ert oder ge�lmt werden darf � und wenn ja, von wem.
� Das Saalmikrofon von einer/einem Helfer/in halten lassen (ggf. an Verlängerungsstange). Diese/r soll es nicht aus 

der Hand geben.
� Diskriminierende ˜ußerungen (rassistisch, antisemitisch, sexistisch) sofort unterbinden. Am besten die Mikrofonan-

lage mit Techniker/in besetzen.
� Rechtsextreme niemals aufs Podium bitten bzw. diesen keinen Monolog ermöglichen.
� Eingreifen, wenn sich Personen psychisch bzw. physisch bedroht fühlen.
� Sollten doch Rechtsextreme an der Veranstaltung teilnehmen oder sich in der �Wortergreifung� als solche outen, 

darf das nie unwidersprochen bleiben - das muss vorher organisiert und geübt werden.
� Gegebenenfalls anbieten, über rechtsextreme Ideologie, Organisationen und Aktionen auf der laufenden bzw. eine 

späteren Veranstaltung zu diskutieren, nicht aber mit den Rechtsextremen selbst.
� Gefährdete Personen (bekannte Antifaschist/innen; Personen, die aufgrund ihrer politischen oder journalistischen 

Tätigkeit gefährdet sind, Migrant/innen usw.) ggf. auf dem Weg von der Veranstaltung nach Hause begleiten.

Besinnen wir uns auf unsere Stärken!
Ergreift das Wort, wo immer sich Rechtsextreme zu Wort melden!

Veranstaltung in geschlossenen Räumen:  
Fallbeispiele

Checkliste gelingende Saalveranstaltungen 1. Öffentliche Veranstaltungen: Einwohnerversammlung 
in einer ostsächsischen Kleinstadt
Eine ostsächsische Kleinstadt war ein Ort regelmäßiger Musik- 
und Diskussionsveranstaltungen von rechtsextremen Parteien 
und Kameradschaften geworden. Bei der Landtagswahl 2004 
hatten ca. 18 % der Einwohner/innen der NPD ihre Stimme 
gegeben.
Ende 2004 entstand auf Initiative des Gemeinderates ein Rund-
er Tisch, der sich mit den rechtsextremen Tendenzen auseinan-
dersetzen wollte. Auf dessen Einladung fand im Februar 2005 
eine Diskussionsveranstaltung für ortsansässige Bürger/innen 
statt. Hier sollte über Rechtsextremismus informiert und gezeigt 
werden, dass Rechtsextremist/innen keine demokratischen 
Lösungen für die gesellschaftlichen Probleme im Land bieten.
Neben Einwohner/innen waren auch Rechtsextreme gekommen. 
Darauf waren die Veranstaltenden nicht ausreichend vorbreitet, 
es verbreitete sich Unruhe und Unsicherheit. Die Veranstaltung 
begann mit einem Kurzvortrag zu Zielen, Inhalten und Strate-
gien der NPD. Kurz danach riss einer der Rechtsextremen das 
Wort an sich. Der Moderator konnte die Rechtsextremen nicht 
bremsen und brach die Veranstaltung ab. Die Bürger/innen 
waren unzufrieden, da sie Ihre Fragen und Ideen gegen das 
�braune Image� ihres Ortes nicht loswerden konnten.
Erfahrungen nutzen: Voraussetzung einer gelungenen 
Veranstaltung ist die Verständigung der Veranstaltenden über 
deren Ziel. Besteht dieses darin, sich zum Umgang mit rechts-
extremen Aktivitäten etwa in einer Kommune zu informieren 
bzw. auszutauschen, sollte der Teilnehmendenkreis im Vorfeld 
eingegrenzt werden.
Eingrenzung des Teilnehmendenkreises: Veranstaltungen 
in geschlossenen Räumen eröffnen hierfür besondere Möglich-
keiten. Bei nicht öffentlichen Versammlungen hat der Veran-
stalter das Recht, bereits mit der Einladung den gewünschten 
Personenkreis zu bestimmen und nicht erwünschte Personen 
auszuschließen.  Das Versammlungsgesetz eröffnet die Mög-
lichkeit, bestimmte Personenkreise von der Einladung auszu-
schließen. Davon sollte konsequent Gebrauch gemacht werden. 
Bereits in der Einladung sollte darauf hingewiesen werden, dass 
die betreffenden Personen (Rechtsextreme) nicht erwünscht sind 
und am Einlass sollte ein Schild mit folgendem Text hängen:
�Ausgeschlossen von der Veranstaltung sind Personen, die 
rechtsextremen Organisationen angehören, der rechtsextre-
men Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit 
durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige 
Menschen verachtende ˜ußerungen in Erscheinung getreten 
sind. Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Haus-
recht Gebrauch zu machen und diesen Personen den Zutritt zur 
Veranstaltung zu verwehren oder von dieser zu verweisen.�
Nicht öffentlich einladen: Bei nichtöffentlichen Saalveran-
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staltungen ist darauf zu achten, dass nur ein gezielt angespro-
chener Personenkreis zur Veranstaltung eingeladen wird - das 
können die Mitglieder eines Vereins, die Schüler/innen einer Schu-
le, die Mitarbeiter/innen eines Betriebes etc. sein - und die Veran-
staltung nicht über die Presse öffentlich angekündigt wird. Dann 
können die Veranstaltenden konsequent von ihrem Hausrecht 
Gebrauch machen und nicht geladene Personen ausschließen.

2. Nichtöffentliche Veranstaltung: Mitgliederversamm-
lung zum Thema �Rechtsextremismus � aktuelle Ten-
denzen und Gegenstrategien� im örtlichen Ratskeller
Ein Vereinsvorstand lud über die Presse zu einer Infoveranstaltung 
über rechtsextreme Tendenzen ein: Der Verein glaubte durch die 
Ankündigung, dass die Veranstaltung in einem abschließbaren 
Raum stattfände, deutlich zu machen, dass es sich um eine ge-
schlossen Veranstaltung handele. Das Kriterium der Öffentlichkeit 
bzw. Nichtöffentlichkeit einer Versammlung ist aber der zugelas-
sene Personenkreis, nicht die Art der Räumlichkeiten (abschließ-
bar, nicht abschließbar). Entscheidend ist, dass jede/r teilnehmen 
kann, der Teilnehmendenkreis also nicht auf individuell bezeich-
nete Personen beschränkt ist. Der Ausschluss nach § 6 Abs. 1 
VersG (beschränkter Einladungskreis) war in diesem Fall �of�ziell� 
nicht mehr möglich. Der Verein hatte also formell auch Rechtsex-
treme eingeladen. Polizei und Staatsschutz hatten Informationen 
darüber, dass Vertreter/innen rechtsextremer Kameradschaften 
und Parteien kommen wollten
Was nun? Kurz vor der Veranstaltung konnten die Organisa-
toren mit der Polizei � Kontaktp�ege ist ganz wichtig - mögliche 
Szenarien durchspielen:
An die Eingänge zum Veranstaltungssaal werden szenekundige 
Menschen gestellt, die ein Auge auf die hereinkommenden Besu-
cher/innen werfen. Der Einlass kann Rechtsextremen den Zutritt 
verweigern, auch wenn nicht vorher darauf hingewiesen wurde. 
Er beruft sich auf ein Gefährdungspotential und Erfahrungen mit 
diesen Personen, die gekommen sind, um die Veranstaltung zu 
stören/verhindern. Nun haben die Rechtsextremen die Möglich-
keit, die Polizei aufzufordern, ihnen Zugang zu verschaffen. Teilt 
die Polizei die Gefährdungseinschätzung der Veranstaltenden, 
kann sie die in Frage kommenden Rechtsextremen von der Veran-
staltung ausschließen, denn die Polizei hat Ermessensspielräume, 
um unsere Versammlung zu schützen. D. h. die Polizei kann den 
Zutritt einer Person zu einer Versammlung verwehren, wenn diese 
die Verhinderung der Versammlung im Auge hat (unfriedliche 
Absicht). Unmittelbar nach Versammlungsbeginn schließt der Ord-
nerdienst des Vereins die Türen und weist unliebsame verspätete 
Teilnehmende wegen �Überfüllung� ab. Denn die Versammlungs-
leitung hat die P�icht, die Ordnung der Veranstaltung und die 
Sicherheit der Teilnehmer/innen zu garantieren. Die Veranstaltung 
konnte so ohne größere Störung statt�nden.
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Mach· meinen Kumpel nicht an 
e. V. 
Verein gegen Ausländerfeindlichkeit 
und Rassismus
Hans-Böckler-Str. 39 
40476 Düsseldorf 
Tel.: 0211/4301 - 194 
www.gelbehand.de

Informations- und 
Dokumentationszentrum für 
Antirassismusarbeit e.V. (IDA) 
Volmerswerther Str. 20 
40221 Düsseldorf 
Tel.: 0211/159 255-5
www.IDAeV.de

Netzwerk für Demokratie und 
Courage e.V. (NDC)
Schützenplatz 14 
01067 Dresden 
0351 / 48 100 60 
www.netzwerk-courage.de

MBR Berlin
Mobile Beratungsteam gegen 
Rechtsextremismus in Berlin 
Chausseestraße 29
D-10115 Berlin, 
Tel.: 030/240 45 430
www.mbr-berlin.de 

Miteinander e.V.
Erich-Weinert-Str.30
39104 Magdeburg 
Tel.: 0391/620 77-3
www.miteinander-ev.de

Kulturbüro Sachsen e.V.
Grit Hanneforth
Bautzner Strasse 45
01099 Dresden
Tel.: 0351/272 14 90
www.kulturbuero-sachsen.de

Impressum

Autorinnen und Autoren:

Susann Rüthrich,  
Netzwerk für Demokratie 
und Courage

Friedemann Bringt,  
Kulturbüro Sachsen e. V.

Kati Lang, Juristin,  
RAA Sachsen e. V. ,  
Opferberatung Dresden

Die Autorinnen und Autoren 
danken Miteinander e.V. 
für die Übernahme einiger 
Textpassagen aus der 
Broschüre �Streiten mit 
Neonazis � Zum Umgang 
mit öffentlichen Auftritten 
von Rechtsextremisten� 
bzw. mit freundlicher 
Unterstützung des MBR e.V. 
dem Reader �Wir haben 
die Wahl! Empfehlungen 
zum Umgang mit rechts-
extremen Organisationen 
im Wahlkampf� entnom-
men. Veröffentlichung und 
Vervielfältigung - auch 
auszugsweise - bedürfen 
der ausdrücklichen und 
schriftlichen Genehmigung.

V.i.S.d.P.: Ingrid Sehrbrock

Herausgeber: DGB-Bundes-
vorstand, Henriette-Herz-
Platz 2, 10178 Berlin
Redaktion: Dirk Neumann 
(Bereich Jugend) und Volker 
Roßocha (Bereich Migrati-
on/Antirassismus)

Gestaltung:  
Berliner Botschaft
Bildnachweis: Istock (Titel),

Dieser Publikation ist eine 
Veröffentlichung der DGB-
Jugend in Zusammenarbeit 
mit dem Bereich Migration/
Antirassismus.

Gefördert aus Mitteln des 
Kinder- und Jugendplan des 
Bundes (BMFSFJ).




